
 
Kurzprotokoll aus der Sitzung vom 26.09.2023 
 
Es waren 7 Zuhörer anwesend.  
 
 
1. Bericht Baumaßnahme Tannenweg / Hinter den Tannen IV 

 
Bei der Baumaßnahme „Tannenweg“ befindet man sich im Bauzeitenplan. Der Straßenkof-
fer wird noch fertiggestellt und dann wird mit den Randsteinen begonnen. Die Asphaltie-
rung findet bis Mitte Oktober 2023 statt. Bei der der Baumaßnahme „Hinter den Tannen IV“ 
werden die Bäume im November 2023 gesetzt. 
 

2. Baumaßnahme Hauptstraße 
 

Die Tiefbauarbeiten wurden an die Firma Schwall aus Laupheim zu einem Angebotspreis 
von 35.813,88 € brutto vergeben. Die Wasserleitungsarbeiten wurden an die Firma Schick 
aus Uttenweiler zu einem Angebotspreis von 11.093,78 € brutto vergeben.  
 

3. Wasserversorgung – Auftragsvergabe zur Sanierung von Trinkwasserverteiler- und 
Hydrantenschächte 

 
Die Sanierung von Trinkwasserverteiler und Hydrantenschächte wird an die Firma Schick 
aus Uttenweiler zu einem Angebotspreis von 32.032,42 € brutto vergeben. 

 
4. Kindergarten Staig – Integratives Betriebskonzept (TOP wurde abgesetzt) 

 
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt und wird in der nächsten Sitzung beraten.  
 

5. Kindergartenneubau Staig – Vergaben von Bauleistungen 
 
Das Gewerk „Innentüren“ wird an die Firma Fink Duo GmbH aus Nellingen zu einem Ange-
botspreis von 108.837,40 € brutto vergeben.  
 

5. Baugesuche 
 

a) Antrag auf Bauvorbescheid (§ 57 LBO), Neubau eines Wohnhauses, Flurstück 6/4, Ge-
markung Staig, Harthauser Straße 13 

 
Dem Antrag auf Bauvorbescheid wurde wie vorgelegt zugestimmt. 

 
b) Baugesuch, Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 52 LBO), Er-

richtung von 2 Dachgauben, Flurstück 456/1, Gemarkung Steinberg, Turmstraße 6 
 

Dem Bauantrag und der erforderlichen Befreiung von der Festsetzung „Dachaufbauten 
sind nicht zugelassen“ wurde zugestimmt.  

 
 
6. Sonstiges, Bekanntgaben 

- Kreditaufnahme von 690.000 Euro 
- Seniorenmobil: Fahrer gesucht 

 
Nächste Sitzung 
Die nächste öffentliche Sitzung findet voraussichtlich am 17.10.2023 statt. 

 



 
 
 
Hinweis: Neben der Pflicht in § 41b Abs. 5 der Gemeindeordnung gefasste Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung 
auf der Homepage zu veröffentlichen, informiert die Gemeindeverwaltung mittels Kurzprotokoll die Bürger im Mittei-
lungsblatt über den Sitzungsverlauf. Die Entscheidung für ein Kurzprotokoll fiel aus dem Grund, dass Beschlüsse 
allein oft nicht aussagefähig sind, da der Leser nicht den gleichen Informationsstand eines Gemeinderats haben 
kann. Interessierte Bürger können darüber hinaus jederzeit weitere Informationen von der Gemeindeverwaltung 
bzw. Einsicht in die Niederschrift über die jeweilige Sitzung erhalten. 


